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KV Schweiz: Vernehmlassung zum Infrastrukturfonds



Eidg. Departement für Umwelt, Verkehr

Energie und Kommunikation (UVEK)

3003 Bern

Zürich, 15. Juli 2005/sz
Vernehmlassung zu einem Fonds für Agglomerationsverkehr und Nationalstrassen (Infrastrukturfonds)

Sehr geehrter Herr Bundesrat

Sehr geehrte Damen und Herren
Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, uns zu dieser Vorlage äussern zu können. 
Am 8.2.2004 hat das Volk mit deutlichem Mehr (63 %-Nein-Stimmen) den Gegenentwurf zur sog. Avanti-Initiative abgelehnt und damit frühere verkehrspolitische Volksentscheide zum öffentlichen Verkehr (Bahn 2000, NEAT. LSVA etc.) und zum Alpenschutz bestätigt. Wir teilen aber Ihre Einschätzung, dass die Fertigstellung des Nationalstrassennetzes und das Engagement des Bundes zur Lösung der Verkehrsprobleme in den Agglome​ra​tionen unbestritten geblieben sind. Die Volkswirtschaft Schweiz ist auf eine funktionsfähige Ver​kehrsinfrastruktur dringend angewiesen, und wir erachten es als richtig und wichtig, die bestehenden Probleme mit einer neuen Vorlage anzugehen. 
Kostspielige „Doppelstrukturen“ sind dabei aber möglichst zu vermeiden. Aufgrund der knap​pen räumlichen Gegebenheiten und mit Rücksicht auf ökologische Anforderungen erachten wir es als richtig, das Schwergewicht auf den Ausbau des öffentlichen Verkehrs zu legen, da dies indirekt auch den Strassenverkehr entlastet und dessen Funktion sichert. Das National​strassennetz ist aber möglichst rasch zu vollenden. Präziser gefasst werden müsste in der Vorlage der Begriff der Sicherung der Funktiona​lität des Nationalstrassenetzes. Problemlos erscheint dieser Begriff, soweit es um die Beseiti​gung von Engpässen im Agglomerations​verkehr geht. Wird er aber zu weit ausgelegt, führt dies unvermeidlich doch wieder zu unpro​duk​tiven verkehrspolitischen Grundsatzkonflikten. 
Für die Finanzierung der drei genannten Ziele - Agglomerationsverkehr, Fertigstellung Na​tio​nalstrassenbau und Netzfunktionalität – schlagen Sie ein zweistufiges Konzept vor, das für die Jahre 2007 – 2011 einen Dringlichkeitsfonds vorsieht, mit dem dringende und ausfüh​rungsreife Projekte rasch umgesetzt werden können. Finanziert würde dieser Fond mit einer „Einmaleinlage“ im Umfang von 2,2 Mrd. aus bestehenden Rückstellungen der zweckgebun​denen Strassengelder. 
Dieser Dringlichkeitsfonds soll später durch einen Infrastrukturfonds abgelöst werden, der auf eine Laufzeit von ca. 20 Jahren angelegt wäre und primär mit laufenden Mitteln aus den zweckgebundenen Strassengeldern finanziert würde. 
Ja zum vorgeschlagenen zweistufigen Finanzierungskonzept
Wir haben den skizzierten Lösungsweg geprüft und wir erachten ihn als sinnvoll. Der Dring​lich​keitsfonds ermöglichte es, dringende und politisch unbestrittene Vorhaben im Agglomera​tions​verkehr  und im Nationalstrassenprogramm, welche bisher aufgrund der Finanzlage des Bundes zurückgestellt werden muss​ten, zu realisieren. Anschliessend, d.h. ab 2011, käme der längerfristig angelegte Infrastrukturfonds zum Tragen, ausgerichtet auf die drei Bereiche Agglomerationsverkehr, Fertigstellung Nationalstrassennetz sowie auf die – u.E. noch in restriktivem Sinne zu präzisierende – Sicherstellung der Netzfunktionalität bei den National​strassen. 
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